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§ 200 ArbVG Befugnisse des engeren
Ausschusses

 ArbVG - Arbeitsverfassungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.08.2024

1. (1)Treten außergewöhnliche Umstände ein, die erhebliche Auswirkungen auf die Interessen der Arbeitnehmer

haben, insbesondere bei Verlegung oder Schließung von Unternehmen oder Betrieben oder bei

Massenentlassungen, so hat der engere Ausschuß das Recht, ehestmöglich darüber unterrichtet zu werden. Er

hat das Recht, auf Antrag mit der zentralen Leitung oder anderen, geeigneteren, mit Entscheidungsbefugnissen

ausgestatteten Leitungsebenen innerhalb des Unternehmens bzw. der Unternehmensgruppe

zusammenzutreten, um hinsichtlich der Maßnahmen mit erheblichen Auswirkungen auf die Interessen der

Arbeitnehmer unterrichtet und angehört zu werden. Falls ein engerer Ausschuß nicht errichtet ist, ist dieses

Recht vom Europäischen Betriebsrat wahrzunehmen.

2. (2)An der Sitzung mit dem engeren Ausschuß dürfen auch die Mitglieder des Europäischen Betriebsrates

teilnehmen, die von den Betrieben bzw. Unternehmen entsendet worden sind, die unmittelbar von diesen

Maßnahmen betroffen sind.

3. (3)Die Sitzung zur Unterrichtung und Anhörung erfolgt unverzüglich auf der Grundlage eines Berichtes der

zentralen Leitung oder einer anderen geeigneten Leitungsebene innerhalb des Unternehmens bzw. der

Unternehmensgruppe, zu dem der Europäische Betriebsrat binnen einer angemessenen Frist seine

Stellungnahme abgeben kann. Diese Sitzung läßt die Vorrechte der zentralen Leitung unberührt.
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